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Internationale Ordnung

Ursprünglich un och bıs 1n die Jüngste Zeit erschöpfte sıch das, W 4as INan „inter-
nationale Ordnung“ NanntTe, in der rechtlichen Ordnung, die das Zusammenleben
SsOuUveraner Staaten regelt und ach der diese miıteinander verkehren. Dabe] VCI-

stand (und versteht sich 1m allgemeinen auch heute noch) die Bezeichnung der
Staaten als „sSouveran“ dahin, da CS ber den Staat hinaus keine höhere (irdi-
sche) Obrigkeit 21Dt, der sOoOuverane Staat vielmehr 1Ur noch die Oberhoheit des
Völkerrechts ber sıch kennt. Damıt siınd internationale Ordnung un Völker-
recht austauschbare Begrifte; die ınternationale Ordnung erschöpft sich 1n den
Regeln des Völkerrechts.

Eın Grundstock völkerrechtlicher Regeln oilt gewohnheitsrechtlich für alle
Völker, gCNAUCK gesprochen für alle sOouveranen Staaten als verbindlich: leider
besagt das nıcht, dafß auch VON allen Völkern b7zw Staaten als verbindlich
anerkannt un: befolgt wird, obwohl VO  3 einıgen Regeln des Gesandtschafts-
rechts abgesehen dieses Völkergewohnheitsrecht NUuUr AaUus Normen besteht, die
für den gesunden Menschenverstand ohne weıteres als geboten un unverzichtbar
einsichtig sind Von unvergleichlich größerem Umftang 1sSt das Völkervertrags-
yecht, das AaUS eıner allmählich unübersehbar gewordenen un ımmer och
nehmenden Menge von Vereinbarungen besteht, die einzelne, viele, 1n einıgen
Fällen zuLl W1e€e alle Staaten miıteinander getroften un 1ın raft ZESEIZL
haben un die daher durch Kündigung der Verträge auch wıeder außer raft
ZESETZT werden können.

Völkerrecht un sOuverane Staaten

Für das herkömmliche Verständnis 1St. bezeichnend, dafß eın „soüveräner“
Staat eınen Zwang anerkennt, sich das Völkerrecht halten un dessen Nor-
INCN befolgen. Nach herrschender, WE auch AL Je often geiußerter Me1-
NUNgs Jegt jeder Staat die Biındung ıcht 1Ur das vertragliche Völkerrecht, SOI1-

ern auch die Grundregeln des Völkergewohnheitsrechts ımmer 1LUI sıch selbst
auf, worın auch schon der Vorbehalt liegt, kraft eigener Machtvollkommenheit
sıch VO  w dieser Bındung auch wıeder Joszusagen oder jedenfalls S1e hıntanzuset-
Z un ıhr zuwıderzuhandeln, WEeNN se1n Eıgeninteresse (seine „Staatsraäson”)
seiner Meınung ach 65 ıhm gebietet. Damıit 1St die Schwäche dieser internat10-
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nalen Ordnung gekennzeichnet, die sıch eINZ1g un allein auf das Völkerrecht
gründet un keine andere Stütze hat

rifft dieses Verständnis staatlicher Souveränıtät un 1St demzufolge die
verstandene Souveränıtät das Merkmal des Staates, das ıh VO  e} allem, W 4S

ıcht Staat ist, unterscheidet, ıh ber alles andere erhebt un ıcht zuläßt, dafß
CS oberhalb seiner och 1bt, dem unterworfen se1ın könnte, annn aßt
sıch diese Schwäche der internationalen Ordnung überhaupt nıcht beheben un
MmMuUu INan sıch wohl oder übel damıt abfinden. Darum 1St CS dringend geboten,
MIt allem Ernst nachzuprüfen, ob dieses Verständnis der staatlichen Souverä-
nıtiät zutrifit oder nicht. Wenn 65 zutrıflt, annn annn N keine höhere un erst.

recht keine oberste Weltbehörde geben, die befugt ware, eıne für die souveranen
Staaten verbindliche rechtliche Ordnung setzen, un stark ware,
iıhr notfalls Achtung erzwıngen; annn ISt vielmehr jeder einzelne Staat für sıch
selbst die letzte un höchste Instanz, annn und muß für sıch selbst die rechtliche
Ordnung serfzen oder sich eine VO  z} ıhm vorgefundene rechtliche Ordnung bın-
den, die dann, bıs die Bindung wiıderruft, für se1n Verhalten un seline Bez1ie-
hungen den anderen Staaten gelten soll, mu{fßß alle selne Entscheidungen Aaus

eigener Machtvollkommenheit un aut seıne alleinige Verantwortung treffen,
1ST auch 1n Meinungsverschiedenheiten un Streitfragen mı1t anderen Staaten
etzten Endes Zanz auf sıch selbst angewıesen.

Eınen Rıchter, dessen Spruch streitende Staaten siıch unterwerfen hätten,
annn CS bei diesem Souveränitätsverständnis nıcht geben; kommt keine yütliche
Verständigung zustande, ann bleibt nıchts anderes übrig als der Kampf; be]
dem nıcht das Recht, sondern die Gewalt obsiegt. Eınzıg un allein auf das Völ-
kerrecht gestuützt, 1ST die internationale Ordnung machtlos un mu{l daher den
souveranen Staaten das Recht AB gewaltsamen Selbsthilfe einraumen, deutsch
das Recht, Krıeg führen; treffend autete darum die ursprüngliche Bezeich-
Nungs für das Völkerrecht 105 bell; et DacCıIS —Recht des Krıieges und des Y1ıe-
ens  CC Souveräne Staaten sind ZUr Kriegführung berechtigt; 11UT Staaten, die
FAHT. Kriegführung berechtigt sind, gelten als „souveran“” ; das Recht, Krıeg
führen, WAar (und 1St völkerrechtlicher „Ächtung“ des Krieges auch heute
noch) das Kernstück der „Souveränıtät“.

Daß eıne Rechtsordnung, die als etztes Mittel Z Austrag VO Rechtsfragen
auf den Krıeg verweısen mulßßs, eiınem außerst schweren Mangel krankt, mi1t
dem WIr uns nicht abfinden dürfen, ohne alles Ne  inen haben, W 4S 1n
U SCFECT Machrt steht, ıhm abzuhelfen, darüber sind keine Worte verlieren.
Wıe aber 1st verfahren, dieser unserer Verpflichtung genugen?

Ursache des ach Abhilfe schreienden Mangels 1St das dargelegte Verständnis
der staatlichen Souveränıtät. Darum kommt eS entscheidend darauf un 1St
VOT allem prüfen, ob enn dieses Verständnis wirklich zutrifit oder ob S die
Ouveränıtät fehlerhaft übersteigert. Besteht 65 Recht, annn folgt daraus
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zwingend dafß esS 11UT die Alternative o1bt entweder die Mehr- oder Vielzahl
SOUVEerAanNner Staaten oder C1MN Welt-Einheits Staat Ausschluß jeder anderen
LOsung Soll der bestehende Mifsstand behoben werden, annn 1ST das 1Ur IMOS
ıch ındem mMan diesen Weltstaat als die CINZISC SOUVEeTAaN: Instiıtution oder
NStAaHnz errichtet die Einzelstaaten werden ihrer Oouveränıtät entkleidet un
hören damıt auf Staaten Sinn uUuNsSsSeTES bisherigen Staatsverständnisses
sCcC1IiNn die Rechtsordnung verliert ihren internationalen Charakter und wandelt
siıch JA innerstaatlichen Rechtsordnung des Weltstaats Das 1ST eine klare
LOsung; es fragt siıch NUrT, ob un zutrefftendenfalls WIC SIC sıch verwirklichen
Alt Erweiılst sıch dagegen dieses Souveränitätsverständnis als überspannt un
darum ıcht haltbar, ann enttällt die Strenge Alternative un sınd andere LO-
SUNSCH ZU mindesten denkmöglich un verlohnt 8 sıch nach ıhnen suchen,
u WECNN möglıch CI bessere und mehr Aussicht auf Verwirklichung bietende
Lösung ausfindig machen der Welteinheitsstaat 1ST annn NUr och C1INEC

mehreren sıch anbietenden Lösungen.

Problematik des Welteinheitsstaats

1)a die Problematik des Weltstaats die altere 1STE un ıhr die Problematik
der Souveränıtät sıch verdeutlichen un veranschaulichen Alßt empfiehlt CS sıch
51C vorwegzunehmen und erst anschließend auf die Problematik der Souveräanıtat
einzugehen

Der Gedanke, die Menschheit CeiNer politischen Einheit en-

zuschließen, das Zusammenleben der Völker Ffreundschaftlich Z D mındesten
aber unbedingt friedlich gestalten, hat die Menschen schon trüh un:
wıeder beschäftigt. Nichtsdestoweniger 1ST 6S bıs heute be1 dem Nebeneinander

Mehr- oder Vielzahl VON Staaten geblieben ( Staat 1er allerdings 111

csehr allgemeinen un unbestimmten Sınn verstanden), un besteht W @©1-

ten reisen die Vorstellung, das Sr der „natürliche sıch VO  3 selbst verstehende,
WEeNN nıcht Sar der CINZ1S9 mögliche Zustand Daran 1ST jedoch EL  m sovıel richtig,
als CS der lat schätzenswerte Vorzüge MIT sıch bringt Wenn jedes olk sSC1INn

CISCNECS Staatswesen hat das 65 SC Herkommen SC1LINCNHN Gewohnheıten, sEeEINCNHN

Neıigungen und Wünschen gemäals gestalten un dem es ethniısche oder
natiıonale Eıgenart bewahren un kulturellen Überlieferungen pflegen un
eiıtfer entfalten annn

Solange schon allein die raäumliche Entfernung 7zwischen den verschiedenen
Völkern 11LUTr schwer überbrücken WAar un allein infolgedessen NUuUr lose Bez1e-
hungen 7zwischen ıhnen bestanden, 1efß sıch aum C1iNeE andere Ordnung vorstel-
len als da{f jedes Land (genau gesprochen müßte INan jedes olk se1iNemm

Land) C1iMN Staatswesen für sıch bıldet das trıfit heute oftenbar nıcht mehr
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Auf der anderen Seite stehen die sehr CFASteN Schwierigkeiten, denen N kom-
INEN kann, WEeNN mehrere Völker, namentlich als Mehrheit und Miınderheıit, 1mM
gleichen Staatswesen mıteinander leben un auskommen sollen: der Vielvölker-

der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie 1St diesen Schwierigkeiten
erlegen; die Schweiz beweist allerdings, dafß s1e sıch mMI1t 1e] Einsicht und
Willen auch meılstern lassen.

Wıe dem auch sel,; für die christliche Gesellschafts- un Staatslehre War bıs VOT

nıcht langer Zeıt die Vielzahl der Staaten eintfach eine gegebene Tatsache, mı1t
der allerdings eıne Aaus dem Mittelalter überkommene Erinnerung 1m Streit Jag
Im Mittelalter herrschte die u11l$s heute kindlich erscheinende Vorstellung, die
Länder das Mittelmeerbecken selen die Welt; s1e bıldeten den „Oorbis christia-
Nus  “ („christlichen Erdkreıis“), 1n dem die geistliche Herrschaft dem apst; die
weltliche Herrschaft dem Kaiser zustehe. Wıe s NUur die eine „katholische“, 1
die Menschheit umfassende Weltkirche zebe, als ıhr weltliches Gegen-
stück auch LLUT das eıne die Christenheit umtassende „Reich die elne
römische Weltkirche un: das eıne „römische“ Weltkaisertum. Diese Vorstellung
War allerdings WEeIt entfernt Von der Wirklichkeit. Der vermeıntlich „christliche“
Erdkreis WAar nıcht die Welt, sondern NUur eın kleiner el der Erdoberfläche: auch
die römische Papstkirche umfaßte spatestens ach der Trennung des Ostens
VO Westen be] weıtem ıcht die Christenheit.

Heute wı1issen WIr, da Europa und die wenıgen Völker un Länder, die sıch
och bıs den Weltkriegen als „dıe Welt“ ansahen, nıcht die Welt sind, un
weıilß die Kırche, dafß die Mehrheit ihrer Gläubigen iıcht 1n der SOgeENANNTEN
„alten Welt“, sondern 1n der N:  9 namentlich in Lateinamerika, ebt FEın ück-
oriff auf die mittelalterliche Vorstellung kommt heute nıcht mehr 1n rage. An
die Stelle dieses Gedankens 1St 1n kıirchlichen reisen eın anderer eEtretecN, der ın

ENTZCZSCNSZESETLIZLEF Richtung verläuft. Nıcht mehr „eıne Kirche, eın Staat“
1St das Modell, sondern umgekehrt, die Vielzahl VON Staaten MIt begrenztem
Hoheitsgebiet 1m Gegensatz ZUr eınen weltumfassenden Kırche verdeutliche
treftend den Unterschied 7wischen Staat Uun: Kirche un veranschauliche e1InN-
drucksvoll die Überlegenheit der einen Kirche ber die zerstückelte Staatenwelt.
Man Mag darin einen Restbestand triıumphalistischen Prestigedenkens erblicken
und ıhn als „iıdeologisch“, 1 als Verdrängung der zewf5 nıcht unbegründeten
Besorgnis deuten, W as der Kirche bevorstehe un 1n welch verzweiıtelte Lage s1e
gerate, WEeNN Ss1e nıcht mehr Konflikte bald mIiıt diesem, bald mMIt jenem Einzel-

auszutragen haben werde, sondern eın ber unbeschränkte Machtmittel
gebietender Welteinheitsstaat sıch feindselıg s1e einstelle un S1e bekämpfe;
zew.ıß5s eın Schreckbild, VOT dem nıcht die Kırche allein erschaudert.

Be1 diesen und anderen Überlegungen 1St ımmer die Alternative unterstellt:
entweder die Mehr- oder Vielzahl souveraner Staaten oder der Welteinheits-

Nun steht un fället aber, W1e bereits klargestellt wurde, diese Alternative
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mMi1t dem Verständnis der Souveränıtät, mMI1t dem WIr es j1er tun haben, das
zugleich mMı1t der Lehre VOon der Staatsraäson aufgekommen 1St un die Ouverän1ı-
tat als das kennzeichnende Merkmal der Staatlichkeit versteht mMI1t dem Recht
der Kriegführung als Wesenskern. dieses Verständnis der Souveräniıtät
trıfft oder zeıtweılise zutreffend War, ob CS ach einer Zeıt unangefochtener Gel:
LuNS etwa heute fragwürdig geworden 1St oder gar sıch als brüchig erwıesen hat,
darauf kommt CS Aan,3 das 1St nunmehr prüfen.

Dıie Völkerrechtsgemeinschaft VOL dem Ersten Weltkrieg

Fragen WIF, bevor das Begriffliche 7ABbE Sprache kommt, zunächst die Tatsachen.
rifft CS Z da{ß alle Staaten souveran un eben damıt als Glieder der Völker-
rechtsgemeinschaft yalten der gelten?

Bıs den Weltkriegen (1914-1918 un 1939—-1945) gab 6S jenen kleinen
Kreıs der „Mächte“ oder „Großmächte“, die eINZ1S un allein sıch selbst als die
Völkerrechtsgemeinschaft, als Subjekte des Völkerrechts ansahen un alle
anderen, selbst eın ri1esiges Land mı1t alter und hoher Kultur WwW1e€e China,
AUS diesem Kreıis ausschlossen, ıhnen miı1ıt der Zugehörigkeit diesem Kreıs auch
die damıt verbundenen Rechte 1aberkannten. Jle „anderen“ galten bestenfalls
als Objekte des Völkerrechts, Sar nıcht reden Von den Völkern un Ländern,
die als frejer Selbstbestimmung unfähig un darum der Bevormundung be-
dürftig angesehen wurden un denen INan mI1t dieser Begründung den Status VO  3

„Kolonien“ aufzwang. Man INa streıten, ob INa  =) die Völkerschaften ıhren
Häuptlingen, bevor INnan s1e auf den Status V OI Kolonien hinabdrückte, als
„Staaten“ ansehen 311 oder nıcht; nıemand aber wırd bestreıten, da{fß eın Land
W1€e Chıina seinen alsern eiın Staat, Ja eın hochentwickelter Staat W  $

Chıina hatte auch eın anderes staatliches oder überstaatliches Gebilde ber sich:
InsOWweIlt W ar ON eindeutig „sSOUuveran“, aber miıt dieser seiner „Souveränıtat”
spielten die Mächte Fußball un <sahen darın keine Verletzung des Völkerrechts,
sondern erachteten sıch AWARN auf Grund ıhrer Souveränıtät berechtigt.

Durch die beiden schwerster Verletzung des Völkerrechts gegeneinander
gyeführten Weltkriege, iın die s1e die nıcht als Teilhaber der Völkerrechtsgemein-
schaft anerkannten Völker als Hıltstruppen hıneinzogen, haben die Staaten, die
bıs dahın alleın diese Gemeinschaft bildeten, sıch wWwenn auch ungewollt selbst
dieses ıhres angemaßten Vorrangs entäußert; der koloniale Status wurde abge-
schüttelt;: heute bestehen NUr och Restbestände davon fort. onnten 1m 19
Jahrhundert un och Begınn des Jahrhunderts diese sogenannten
„Mächte“ oder „Großmächte“ für sıch allein Ausschlufß aller anderen den
Anspruch auftf absolute, geradezu gottgleiche Souveräniıtät erheben, ann zlauben
die inzwiıschen Aaus dem Kolonialstatus ZULI Selbständigkeit aufgestiegenen Völker
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un Länder als die „Zu-spät-Gekommenen“ 1es heute nachholen mussen
und tun CS darum lauter.

Formal besteht seither STIreNg gleichberechtigte Ouveränıtät aller, die jedoch
faktische Abhängigkeit, Ja Unterwürfigkeit bıs Zu Status VO  e} „Satellitenstaa-
ten  c nıcht ausschliefit; die Satzung der Vereinten Natıonen kennt noch eine
qualitative Ungleichheit zwıschen ständigen un nıcht-ständigen Miıtgliedern
des Weltsicherheitsrats b7zw MIt oder ohne Vetorecht.

Materiıell gründete die Souveränıtät, w1e S1e bıs den Weltkriegen verstan-

den un ausgeübt wurde, in dem, W as INa  z} „Autarkie“ NanNnNTte, 1: 1n der
Fähigkeit der als souveran anerkannten Staaten, sıch selbst genugen, alle ıhre
Aufgaben AUS eigener raft un MIt eigenen Mitteln erfüllen, ohne auf frem-
den Beistand angewı1esen se1in. Die verschiedenen Staaten konnten einander
je] Gutes, Schönes un Nützliches bieten, aber das diente der Verschönerung
des Daseıns, der Bereicherung der natiıonalen Kultur(en), WAar aber nıcht benötigt
un konnte ohne weıteres entbehrt werden. Das hat sıch grundlegend geändert;
diese Selbstgenügsamkeit un die sıch daraus ergebende Unabhängigkeit VO  3

anderen besteht nıcht mehr
Dabei wirkt 6S W1e eine Ironıe der Weltgeschichte, da{fß nıcht die zurückgeblie-

benen, sondern gerade die meılisten fortgeschrittenen Länder VO diesem
Wandel der Dınge ZUerst un stärksten betroften wurden. Gerade S1e sehen
sıch nıcht zuletzt 1n Auswirkung des 7zwischen ıhnen bestehenden un ımmer
mehr sıch verdichtenden Geflechts VO  ; Beziehungen VOT ımmer yrößere un
schwierigere Aufgaben gestellt, die eın einzelner Staat mehr für siıch allein
lösen kann, deren Lösung vielmehr eın jeder sıch darauf angewı1esen sıeht,
dafß andere Staaten sich bereit finden, einsichtig un gutwillig mitzuwirken. Im-
IT zahlreicher werden die Aufgaben un darunter außerst dringliche un
unaufschiebbare denen CS der Miıtwirkung eıiner großen Zahl; 1n Einzel-
fällen mehr oder weniger aller einigermafßen bedeutenden Staaten bedarf,
die Weigerung auch 11UTL eınes VO  =; ıhnen genugt, das (CGGanze vereıteln.

ber auch dieses Ma{ß tatsächlicher wechselseitiger Abhängigkeit reicht often-
bar noch nıcht Aaus, das überhohe Selbstbewuftitsein der Staaten dämpfen;
die Kehrseıite dieser Abhängigkeit, ‚ die damıt gegebene Möglichkeit, andere

CIPICSSCH, scheint be] ein1gen Staaten dieses Selbstbewulfstsein eher noch
steigern. Objektiv aber 1St damıt erwıesen und für jedermann ersichtlich ‚ WOTI-
den, dafß dem 1n diesem ınn verstandenen Anspruch auf Souveränıtät der Boden

den Füßen fehlt Dıie rage ach der Souveränıtäit mMuUu heute Neu gestellt
werden.
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Zur recht verstandenen Souveränıtät

Dem rechten Verständnis der Souveränıtät bringt eın Wort u11$5 näher, das die
Franzosen dafür epragt haben; Souveränıtät 1St danach schlicht un recht „Je
droit du dernier “  möt‘. „ das Recht, das letzte Wort sprechen“ Damıt 1St 1im
Grund alles DESAQT.: Man braucht jetzt u  — och fragen, Wemn dieses Recht
zustehe. Dann blitzt sofort die FErkenntnis auf, da{flß das nıcht immer eın un
derselbe 1St und da{fß CS schon 24200 nıcht notwendig immer der Staat se1n mu
[)as Recht, ın allen Dıngen das letzte Wort sprechen, annn offenbar 1LLUTr (ZOEE
zukommen, der durch se1n Wort den Antang aller Dınge ZESELIZT hat Bestünde
Souveränıtät darın, ann ware Cjott allein „souveran“ (selbstverständlich ann
INa  3 Oouveränıtät definieren, aber das 1STt annn keine Sachaussage, sondern
eine Sprachgebrauchsregelung un nıcht mehr).

In Wirklichkeit verhält 65 sıch 5 da{fß für jede Angelegenheit 1m einzelnen
ermitteln 1St, wer darüber das letzte Wort sprechen hat Das bestimmt sıch
ach dem Gegenstand, den N geht, ach dem gefragt wiıird oder ber den
entscheiden 1St Die katholische Soziallehre hat ımmer miıt Nachdruck betont,
daß 1n eigenen Angelegenheiten der Famaıilie, solchen, die 1ın ihrer Reichweite
nıcht ber den Kreıs der Famılie hinausgreifen, das letzte Wort der Famiılie selbst
zusteht. Dafß 1n geistlichen (religiösen, niaherhıin 1n kirchlichen) Angelegenheiten
der Kırche un 1Ur ıhr allein das Wort überhaupt un EKSte recht das letzte Wort
zusteht, 1STt einsichtig, da{ß selhbst der Staat, sSOWeIılt CI nıcht den Anspruch C1I-

hebt, zugleich auch Glaubensgemeinschaft („Kirche“) se1n, dem Rechnung
tragt un sıch nıcht ZU Rıchter beispielsweise über Glaubensfragen aufwirft.

Wer iımmer 1n einer Angelegenheit auch 1U mitsprechen, EerSt Sar das letzte
Wort sprechen will, mu{fß dartun, dafß CS seline Angelegenheit iStT. Fuür den Staat
annn nıchts anderes gelten; auch mu{( dartun, dafß un iın diesem Fall,;
1n dieser Sache oder diesem Sachbereich ıhm das letzte Wort zukommt.

eht INan den Dıngen auf den Grund, annn stellt sıch heraus, da{ß der
Staat für vieles, WwOMmIt sıch befaßt, schlechterdings unzuständıg 1St, also
eın Wort un schon Sar nıcht das letzte Wort sprechen hat, un da{fß vieles
VO  } dem, W 4S sich zerıssen oder das INan ıhm aufgedrängt hat, ebensogut
oder och besser VOoONn anderen werden könnte, die 6s abgeben oder
die ıh davon entlasten könnten.

Dıie vermeıntliche Alternative „Vielzahl VO  3 Staaten oder Welteinheits-
Staat” o1bt s nıcht; ıhr liegt die ırrtuüumliche Vorstellung zugrunde, alle Souverä-
nıtät musse auf eın un derselben Ebene lıegen, nämlıich auf der Ebene der
(National-)Staaten, W1e diese sıch selbst 1m 19 Jahrhundert verstanden un
damals vielleicht MIt ein1gem Grund verstehen konnten. Irotz allem
inzwischen eingetretenen Wandel der Dınge wollen s1e aber auch heute och
verstanden se1n un beanspruchen, obwohl Gr ımmer unrealistischer wiırd, 1mM-
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INEeT noch für alles das letzte Wort, auch für Dınge, die ıhrer Zuständigkeit
schlechterdings entwachsen sind, weıl s$1e Dimensionen angeNOMME haben,
denen gegenüber jeder einzelne Staat für sıch allein ohnmächtıig 1St, der weıl S$1e
ıhrer Natur ach 1Ur 1m Zusammenwirken mehrerer, WwWenNnn iıcht gar aller Staa-
ten bewältigt werden können. Wofür der einzelne Staat die Verantwortung
iıcht tLragen kann, dafür hat auch nıcht das letzte Wort b ach Ma{ßs-
yabe seiner sachlichen Beteiligung hat e1ım Fällen des etzten Entscheids mMLt-
zusprechen, aber auch nıcht mehr.

Wıe schon angedeutet, führt die Lehre VO  aD} der Staatsrdson unmittelbar dazu,
dem 1n iıhrem Sınn verstandenen Staat absolute un universale Souveränıtät
7zuzuschreiben. Keın Wunder daher, da{ß der Staat 1n dem Ma{S, w1e diese Lehre
sıch verbreıitete, die ouveränıtät der ıhm bestehenden kleineren und CNZC-
DE Gemeinschaftsgebilde sich hinaufzog un 1n sich hıne1insog; da C ohnehin
oberhalb seiner nıchts gab, Jag nunmehr alle Souveräniıtät 1n seiner Ebene, W aar

1n diesem Sınn restlos „eingeebnet‘

Träger der Souveränität

Heute erkennen WIr, da{fß die 1mM Jahrhundert auf die Spiıtze getriebene
Ein-Ebnung der Souveränität auf die eıne Ebene des (National-)Staats, Ze1lt-

geschichtlich bedingt, eın zeitgeschichtlich bedingter Irrtum Wa  —$ Fur viele un
darunter höchst gewiıchtige Angelegenheiten annn (und soll) das letzte Wort

der Staatsebene gesprochen werden, beispielsweise auf der FEbene der
Ortsgemeinden oder höherer Gemeindeverbände. Ebenso lassen sıch oberhalb
des Staats Einrichtungen schaften un sind inzwischen 1n grofßer Zahl un 1n

vielfältiger Gestalt geschaften worden, die den Staaten Aufgaben abnehmen,
un denen mMI1t der Zuständigkeit dafür also G Mabal auch das Recht zuzustehen
hat, das letzte Wort darüber D sprechen. Dieses Recht ıhnen abzutreten, SP'
1611 die Einzelstaaten siıch bisher, cselbst WenNnn die verfassungsrechtliche MOg-
ichkeit WwW1€e 1m Fall unserer Bundesrepublik e1gens vorgesehen 1St (GG Art

24) Solche nıcht mehr blofß „wischenstaatliche (internationale), sondern ber-
staatliche (supranationale) Einrichtungen sind noch be]1 weıtem eın Weltein-
heitsstaat un brauchen A auch nıcht se1n.

Andere Angelegenheiten können „Jreien“ Kräften überlassen werden, die
damıt vielfach besser fertig werden als staatliche Stellen; 1n diesem Sınn kennen
WI1r beispielsweıse die „Tarıfhoheıit“ der Arbeitsmarktparteıen (GG Art 9
Es zenugt, da{ß der Staat wırksamen Einspruch einlegen kann, WEeNN Interessen
der Gesamtheıt gefährdet werden, die wahrzunehmen hat oder die NUr

ausreichend schützen imstande iSt
Da{ß ber Sach- oder Tatfragen urteıilen, 1< darüber, ob 1St oder
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nıcht ISt, ob 65 sıch oder anders verhält, der Sachverständige „kompetent“ 1St
un das letzte Wort sprechen hat, versteht sıch VO selbst, doch das steht
hier ıcht ZUr Erörterung. Hıer geht CS die Betugnis, Entscheidungen
treften, 1. einmal nzuordnen oder gebieten, W 4S geschehen un W 4s

unterbleiben hat, 7A8 anderen Mal 1ın Streitfällen „erkennen“, W as

„Rechtens“ 1St
Verbindliche Anordnungen treften 1St oftenbar derjenige befugt, der die

Verantwortung (Mıtverantwortung oder Alleinverantwortung) datür tragt
oder der VO  z} den Auswirkungen betroften wird, MIt eiınem Wort der, „den 5

angeht“. uch dem Staat steht 1Ur 1n diesem Umfang das Wort

Rechtsstreit 7zwıschen Staaten

Nıcht ebenso eintach verhält CS sıch bezüglıch der Wahrung eıgener Rechte
und der Entscheidung streıtiger Rechtsfälle. I)Dazu bedarf CS Jängerer Ausfüh-
rungen, die 1NSs Zentrum der Souveränitätsproblematıik hineinführen.

uch 1er hat zunächst der einzelne se1ine Rechte wahren un s1e 1m Weg
der Selbsthilte, notfalls, 1m Fall des Notstands un der Notwehr,
1m Weg gewaltsamer Selbsthilfe durchzusetzen. Da aber jeder als Rıchter 1n
eigener Sache A0 ne1gt, einse1lt1g urteılen, un damıit die Getahr gegeben
ISt; da die Gerechtigkeit verletzt wiırd, zugleich aber, da des Rechtsfriedens
wiıllen gewaltsame Auseinandersetzungen sovie] Ww1e möglıch vermıeden werden
sollen, haben WIr Einrichtungen der Rechtsprechung geschafften, die 1m Rechts-
streıit das letzte Wort sprechen haben, un haben die zwangsweıse Durch-
SeEtzZUNg des Rechts der öffentlichen Gewalt vorbehalten. In dieser wohlmeinen-
den Absicht un MI1t diesem hohen Ziel haben WIr 1m Lauf der elit zunächst
die höhere, spater auch die nıedere Gerichtsbarkeit und damıt die Gerichts-
barkeıt insgesamt auf höhere Ebenen, 7uletzt auf die Ebene des Staats hınauf-
SCZOSCH un ıhm allein die Befugnis zuerkannt, das „als Recht Erkannte“ mMIt
Zwangsgewalt durchzusetzen. Das 1St eın 1m Lauf der Zeit erreichter hoher
Stand der Rechtskultur, der siıch keineswegs VO  ' selbst versteht; er 1st auch
nıcht vollkommen verwirklicht un wiıird sich nıemals restlos verwirklichen
lassen. Der Staat 1St nıcht allgegenwärtig; der staatliche Schutz versagt,
bleibt dem einzelnen das unentziehbare Recht, se1ın angegriffenes Recht notfalls
auch gewaltsam verteidigen un der Fall wırd selten se1n, annn aber auch
nıcht völlig ausgeschlossen werden se1n ıhm vorenthaltenes Recht sich
nehmen. Grundsätzlich aber iSt, nachdem WIr diesen Stand der Rechtskultur e1In-
mal erreicht haben, der Staat allein befugt, 1n streıtigen Rechtsfragen (dazu
zählt anderem die Strafgerichtsbarkeit) das letzte, gegebenenfalls 1mM
Weg des Rechtszwangs durchzusetzende Wort sprechen.

58/



Oswald VO:  > Nell-Breuning

Wiıe aber verhält CS sıch diesbezügliıch, Wenn der Staat celhst 1n eiınen Rechts-
streit verwickelt, se1n Recht angegriften oder eın ıhm 7zustehendes echt ıhm
verweıgert wırd? Gemeint 1STt nıcht eın Rechtsstreit zwıschen dem Staat un
einem seiner Bürger; dafür hat die Rechtskultur fortgeschrittener Länder die
Lösung vefunden, da{fi der Staat 1ın solchen Fällen dieser Art VM seinen eigenen
Gerichten ‚Recht nımmt“. Das LU seıner Würde keinen Abtrag; indem sıch
1n dieser Weıse VOT dem Recht beugt, ehrt A NUuUr sıch selbst.

Dıie Schwierigkeit liegt be1 Rechtsstreitigkeiten 7zayıschen Staaten. Fuür deren
Regelung 1St oftenbar eın vergleichbarer Stand der Rechtskultur och nıcht C1-

reicht. Während der Bürger sıch NUur och 1n Streng umgrenzten Ausnahmefällen
auf gewaltsame Selbsthilfe angewı1esen sıeht, 1St das für den Staat 1mM Verhält-
nN1ıS anderen Staaten, WEECNN keine gyütlıche Verständigung zustande kommt,
auch heute och der Regelfall. Die heutige internationale Ordnung, die ZW ar

die Oberhoheit des Völkerrechts anerkennt, versagt eben diesem Völkerrecht
den Sprecher, der 1n Streitigkeiten zwıschen souveranen Staaten das letzte Wort

sprechen hätte, der sowohl rechtlich befugt als auch tatsächlich ımstande
ware, den VO ıhm gefällten Rechtsspruch durchzusetzen und notfalls auch
Zwang S anzuwenden. (senau darın besteht der grundsätzlıche Mangel

heutigen internatiıonalen Ordnung. Solange nıcht behoben iSt: bleiben
die Staaten für die Wahrung ihrer Rechte Zanz autf sıch selbst angewıesen.

So gesehen 1STt das, W 4S die Staaten ıhre „Souveränıtat“ NCNNCN, eın Ausflufß
gottgleicher oder auch 1Ur entternt gottäihnlicher Hoheıt, sondern eın ück-
stand unNnserTrer bzw ihrer Rechtskultur, elıne beklagenswerte Folge eınes bısher
nıcht behobenen Mangels unseTrer internationalen Ordnung. Solange nıcht gC-
lıngt, diesen Mangel beheben, I1STt jeder Staat W1e jeder einzelne
Mensch befugt, SOWeIlt erforderlich sıch selbst seinem Recht verhelfen
un AazZzu Wahrung eines ANSCMCSSCHNECNH Verhältnisses 7zwıschen Mittel
und Zweck nottalls auch Gewalt anzuwenden. Wiährend aber für Auseinander-
SetzZUNgEN 1m Privatbereıich dieses Erfordernis un die daraus erfließende Be-
fugn1s, w 1e bereits angedeutet, LLUTL och 1m Ausnahmeftall besteht, den WIr als
ıcht beseitigenden Restbestand beklagen un als beschimend empfinden,
neıgen die Staaten 1m Sınn einer Staatslehre, dıe jahrhundertelang herrschend
W ar un auch heute och zahlreiche Anhänger hat, dazu, sıch dieser Befugnis
Z rühmen, darın nıcht LLUT eın Merkmal, sondern den Wesenskern ıhrer SOu-
veränıtäit erblicken un jeden Preıs, auch den Preıis noch hoher
Rüstungskosten MIt dem Rısıko elınes Atomkriegs, 1n dem CS keinen Sıeger S
ben kann, daran festzuhalten.

SO aßt sıch als Ergebnis feststellen: die Rechtskultur, die 1m innerstaatlichen
Bereich eınen achtenswert hohen Stand erreıicht hat, befindet sıch, W as den Z7W1-
schenstaatlichen Bereich angeht, 1in unerträglichem Rückstand. Dem Völkerrecht
tehlt ımmer och der „Sprecher“, dem die unerläflichen Befugnisse 1n bezug
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auf Rechtsprechung un VOT allem auf Anwendung VO  e} Rechtszwang in Ötreit-
fragen der Staaten untereinander zustünden. Dıie Einebnung der Souveränıtät
auft der einen Ebene des Staates WTr CDy die allen Verlegenheiten geführt
hat Stockt INan auf S1Ee och das Monopol der Rechtsprechung un der An-
wendung VO  z} Rechtszwang auf un interpretiert 65 als Ausflu{f der beıim
Staat monopolierten Souveränıität, agl ergibt sıch begriffsnotwendig, dafß es

keine ANStTAanNnz oder Institution geben kann, die den Staaten gegenüber Recht
sprechen un nottfalls Rechtszwang anzuwenden befugt ware. iıne solche In=

oder Institution ware definitione selbst soOuveraner Staat, Ja der einz1ıge
souverane StAat: alle bısherigen Staaten waren ihrer Souveränıtät un damıt
ihrer Staatlichkeit entkleidet. Miıt dieser definitorischen Festlegung hätten WIr
uns wıeder ın die strikte Alternative „entweder Mehr- oder Vielheit sOuveraner
Staaten oder Welteinheitsstaat“ verstrickt: als eINZ1g möglıche Lösung bliebe
wiederum LLUT der Welteinheitsstaat.

Fxekutive des Völkerrechts

ıne Exekutive, W 1e€e das Völkerrecht sS1e unbedingt benötigt, aßt siıch offten-
bar 7806 elit un auf absehbare Zeit nıcht verwirklichen. mmerhiın haben WIr
seit einıgen Jahrzehnten eınen Weltgerichtshof un Einrichtungen internatıona-
ler Schiedsgerichtsbarkeit, allerdings MIt der Maißgabe, dafß CS für die Staaten
keinen Einlassungszwang un 11UT. 1N beschränktem Umfang eine Einlassungs-
pflicht xibt. Wır wı1ıssen auch, dafß, WE A „vıtale Interessen“ geht, eın
Staat sıch freiwillig, sondern NUr, wenn &8 siıch unausweichlich AazZzu genötıgt
sıeht, auf eın richterliches oder schiedsrichterlichen Verfahren einläfßt, un da{f
Staaten, die sıch stark AAA fühlen, sıch ber CrgansChC Entscheidungen
oder Schiedssprüche nıcht einmal 1LLUT In Zanz seltenen Ausnahmefällen hinweg-
SETZECN, WEeNnNn S1C ıhnen nıcht Passch.

Damıt Auft alles aut die rage ach einer zırksamen Exehutive des Völker-
yechts hınaus. Wı1e könnte INan sıch eıne solche Fxekutive vorstellen, W1€e ließe
S1e sıch schaffen? und dieErste Versuche 1n dieser Rıchtung der Völkerbund VO  s 1919
„Vereinten Natıonen“ VO  = 1945 Dafß weder der NUr kurze eIt bestandene
Völkerbund och die heute bestehenden „Vereınten Natıonen“ sıch als hın-
reichend efii7ziente Fxekutive erwıesen haben, darüber lassen die immer wiıieder
enttäuschenden Erfahrungen keinen Zweiftel. So ZEWANN zeitweılıg der (Ze
danke eınen Welteinheitsstaat wıieder Auftrieb. In „Pacem 1n terrıs“ hat
Papst Johannes befürwortend auf ıh hingewıesen; das Zweıte Ala tıI=
kanısche Konzil hat die Pflöcke wıeder zurückgesteckt

1ı1ne internationale politische Ordnung, die wirklich den Namen „Ordnung“
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verdient, hätten WIr 1n dem Ausmaß, 1ın dem S1e den Frieden siıchert un den
Krıeg ausschließt. Auf den ersten Blick scheint der Welteinheitsstaat gee1gnet,
das gewährleisten. Staaten, die miteinander 1n Streit geraten, Oraus sıch
Kriege entwickeln könnten, un die kraft iıhrer Souveränıtät FARAR Kriegführung
befugt waren oder sich als a7ıl befugt ansähen, gäbe nıcht mehr Das V1
kerrecht hätte keine Subjekte mehr un ware damıt gegenstandslos geworden;
eines Sprechers oder eiıner Exekutive bedürfte CS nıcht mehr Der völkerrecht-
liche Krıeg entfiele; csehr efürchten 1St allerdings, da{flß sich damıt nıchts
Wesentliches andern, vielmehr U: die zwischenstaatlichen Streitigkeiten sıch iın
innerstaatliche, der völkerrechtliche Krıeg sıch 1in Bürgerkrieg verwandeln
würde.

All 1€es führt der Erkenntnis: selbst dann, W CN der Welteinheitsstaat sıch
heute verwirklichen ließe, verlohnt E sich nıcht, ber ıhn, ber die Vorteıile,
die bringen, un ber die Nachteile, MIt denen verbunden sein könnte,
nachzudenken. (senau besehen 1St 4208 keine Lösung; WIr mussen uns ach
anderen Lösungen umschauen.

„Nıe wıeder Krıeg Fide

Davon ware nunmehr handeln, doch MUu das dem dafür „kompetenten“
Sachverständigen überlassen bleiben. Darum 1L1LUT dieses: „Nıe wiıeder Krıieg“ 1st
eın für unls alle Streng verpflichtendes Ziel Angesichts HHSCICT menschlichen
Anfälligkeıit für Sünde un Unrechttun werden WIr dieses 7Z;el nıemals voll,
immer 11UTLE annäherungsweıise erreichen. Diese ernüchternde Einsıcht hebt die
Verpflichtung nıcht auf, macht s1e vielmehr 11UT och schwerer un dringender.
7u Unrecht wıird die alte Lehre VO sogenannten „gerechten Krieg“ verlästert;
richtig verstanden trat S1€e auf das, W 4s INa  3 früher als Krıeg kannte, durchaus

ber der heutige Krıeg 1STt nıcht mehr dasselbe, W 4S der Krıeg einmal WAar.

Wenn dıe Schrift VO Frühjahr spricht als VO  > der Zeıt, der die Könige
E Krıieg auszuziehen pflegten, annn diese Krıege ohl kleinen aub-
zugen Ühnlicher als dem, W 45 WIr uns heute als Krıeg vorstellen. Wenn Abraham
MmMIt 318 Knechten fünf Könige schlug un das Von ihnen entführte Beutegut
zurückholte, ann diese Könige ach uUunNnseTrTeMmM Begrift ohl kleine Ban-
dentführer oder Räuberhauptleute. Etwas Zanz anderes W ar der Söldnerkrieg
der beginnenden Neuzeıt, der siıch jetzt 1n den entkolonialisıerten Ländern
wıiederholen scheınt. Wiıeder ganz anderes ISTt der Krıieg MIt Atomwaf-
ten, MIt denen 1114 alles Leben auf dieser Welt auslöschen 210 Konnte INa

früher 1m allgemeınen die Verhältnismäfßigkeit VOINN Mitteln un 7 weck als UT
wahrt unterstellen, trıfit beim heutigen „totalen Kre2, PrStEe be1 dem gai
MIt strategischen Atomwaften veführten, Zut w1e siıcher das gerade Gegenteıl
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SO 1St CS eın Wunder, dafßs vieles, W 4S IMan früher ber den Krıeg, W1e€e man
ıh: damals kannte, zutreffend konnte, auf den Krieg, W1€e heute
ISE: un Eerst recht ber den Krıeg, Ww1e C: MIt strategischen Atomwafften geführt,
MOTSCH se1n ann und voraussıchtlich seın wiırd, nıcht mehr zutrift.

Die rage, w 1e sıch ein für allemal der Krıeg verhüten un der ew1ge Friede
sichern ließe, bleibt unbeantwortet. 1ıne Reihe VON Fachwissenschaften, dar-

eine eigene Disziplin Friedensforschung, befafßt sıch damaıit, zeeıgnete Ver-
ahrensweısen auszuarbeıten, W1e€e sıch Kriegsgefahren vermeıden lassen, be1-
spielsweise w1e INan durch kluge Verhandlungstechnik AA dem Gegner erleich-
tern kann, nachzugeben un Zugeständnisse machen, „Ohne das Gesicht
verlieren“, un VOTLT welchen Fehlern INAan sıch hüten muÄß, weil s1e leicht
„Eskalationen“ führen Solche Bemühungen können 1e] Schlimmes Ver-

hüten; INa  e} sollte ıhre Bedeutung nıcht gering veranschlagen.

Menschenwürde un Menschenrechte

Zusammenschlüsse Von Staaten sogenannten „Blöcken“ (auch einem
Block der „Blockfreien“) C YAR beitragen, die Gefahr kriegerischer Verwick-
lungen verringern, oder umgekehrt Aa angetan sind, die Interessengegen-
satze verschärfen un gewaltsamer Entladung bringen, 1St 1n anderem
Zusammenhang prüfen. Hıer soll NUur 1n aller Kurze och VO der Grundlage
die ede se1n, mit der jede nationale und internationale Ordnung, oleichviel
ob politisch, sozlal, ökonomisch oder kulturell, steht un f5llt Das ISt die Ach-
LuUunNg der Menschenwürde un die Anerkennung der S1e siıchernden Menschen-
rechte.

Jederzeit hat die Kirche mi1t Nachdruck betont, w1e hoch (ZOÖft den Wert un
die Würde des Menschen achtet: s1e wandte sich damıt 1aber vorzugsweılse
den einzelnen Menschen selbst un belehrte ihn, welchen Preıs erkauft
sel, un hielt ıhn A sich dessen bewufßt se1n un leben, w1e zZIB s der
ıh auszeichnenden Würde seliner Gottebenbildlichkeit un Gotteskindschaft
schuldıg sel; eben darum sprach S1€e auch lieber VO  an der Christenwürde, 1n der
die Menschenwürde, ohne ZENANNLT werden, eingeschlossen 1St

Der Staatenwelt gegenüber annn die Kirche siıch auf die Christenwürde nıcht
berufen; öhr gegenüber mufß s1e zurückgreıfen auf die dem Menschen kraft
seiner Menschennatur eıgene Menschenwürde un auf die se1it der Französischen
Revolution die öftentliche Meınung beherrschenden Menschenrechte. Leider hat
die Kirche lange Zeıit sıch den Menschenrechten gegenüber Zurückhaltung aut-
erlegt; S1€e wollte unbedingt den FEindruck vermeiden, als ob S1e deren revolu-
lonäre Herkunft sanktionierte. ber diesen Stolperdraht hat sıch erst Johannes

1ın seiner etzten Enzyklika „Pacem 1n terrıs“ hinweggesetzt. Seither
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Anl die Kirche 1n allem Freimut auch atheistischen Staaten gegenüber für die
Menschenrechte eintreten, nıcht NUr für die Menschenrechte ıhrer eigenen ]äu-
bigen ın diesen Ländern, sondern aller Menschen, die ın der Ausübung nıcht 1LUF

ıhrer Religion, sondern aller dem Menschen zustehenden Freiheitsrechte wider-
rechtlich beschränkt, WenNn nıcht dieser Freiheiten gänzlıch beraubt sind

In Helsinkı, der ersten internationalen Konterenz seit dem Wıener Kongreiß
1615 der der Stuhl wieder 1n voller Gleichberechtigung mı1t den SOU-

veranen Staaten teilnahm, hat die Kırche ıhre Unterschrift das Schlufßs-
dokument ZESELIZL un damıt VOTLT aller Welt ıhr ekenntnıis den Menschen-
rechten abgelegt. Jedermann weifß, da{ß nıcht alle Staaten die Menschenrechte
gelten lassen, und da{f selbst Staaten, die ıhnen 1n Worten ihrer Verfassungs-
urkunde un internationaler Konventionen Anerkennung zollen, tatsächlich
ıhnen 1n oroßem Ma{iß zuwıiderhandeln. Dıie Kirche wird ıhre Unterschrift
nehmen: ıhr Eıintreten für die Menschenrechte 1St eın gewichtiger Beitrag ZEE

Festigung der internationalen Ordnung.

ME  NG

Die Alten verstanden „Völkerrecht“ („1Us gentium“) völlig anderes, nämlich das echt der
die rechtlichen Einrichtungen, die S1  9 WENN auch 1n sehr verschiedenen Abwandlungen, be1 allen Völkern
finden, das Eigentumsrecht

In etzter Strenge War diese „Ein“-Ebnung der Souveränıtät allerdings nıemals verwirklicht. iıcht selten
Wl die Staatlichkeit celbst 1n dıe beiden Ebenen (jesamtstaat un Gliedstaaten aufgeteilt, be1 uns aut
eıiıch (jetzt Bund) un Länder, 1n der Schweiz aut Eidgenossenschaft und antone.

ber Fragen dieser Art ann die Kırche eine verbindliche Lehre offenbar ıcht autstellen. ber tür ihren
eigenen Gebrauch, tür iıhren Verkehr mMI1t den Staaten und miıt den sıch ständig vermehrenden 7wıischen-
und überstaatlıchen Instıtutionen bis hınaut den Vereinten Natıonen MU s1e sıch ber s1e eine Meıinung
bılden Un sıch Rechenschaft gyeben ber die Gründe, auf die hın S1e dieser Meınung kam, un wırd sich
angelegen se1n lassen, diese ıcht LUr ZUT Kenntnis ihres jeweiligen Verhandlungspartners, ondern auch
der Ofentlichkeit bringen. Be1 dieser Meinungsbildung ann S1e cchr ohl auch irren, kann, WwI1e N

schon beı iıhrer mittelalterlichen Vorstellung von Weltkirche un Weltreich der Fall Wal, VO ırrıgen
Voraussetzungen ausgehen. Auf jeden Fall aber nötigt S1e der ständige Wandel der Dıinge, Tre Meınung
und die Gründe, aut die S1€e siıch datür stutzt, immer wieder überprüfen un sıch für die ständig NECeUu

auftretenden Fragen offenzuhalten. Auch insofern 1St iıhre Lage keine andere als dıejenıge der Rechts-
wıssenschaft, insbesondere der Staats- Uun: Völkerrechtslehre; aßt der Stand der Dınge un die iıhm
entsprechende Erkenntnis sıch ıcht 1n die uUu1ls geläufigen Begriffe, 1er die Fachsprache der Rechts- un
Staatswissenschaften, be] der Kırche die Fachsprache ihrer Theologie fassen, ann gilt Cd; die datür NOL-

wendige Sprache schaften; der Enge überkommener Begriffe dart die Klärung keiner rage scheıitern.
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